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Beteiligungsbericht der Gemeinde Gielow für das Haushaltsjahr 2024
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Öffentlich 04.12.2025 Gemeindevertretung Gielow

Beschlussvorschlag:
Der Beteiligungsbericht der Gemeinde Gielow für das Haushaltsjahr 2024 wird zur Kenntnis 
genommen.

Sach- und Rechtslage:
Gemäß § 73 Abs. 3 KV M-V hat die Gemeinde zum Ende eines Haushaltsjahres einen 
Bericht über die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an Unternehmen und 
Einrichtungen zu erstellen und diesen Bericht bis zum 30.09. des Folgejahres der 
Gemeindevertretung und der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen.
 
Am 14.05.2020 hat die Gemeindevertretung den Beschluss gefasst, von ihrem Wahlrecht 
nach § 176 i.V.m. § 61 KV M-V Gebrauch zu machen. Danach ist kein Gesamtabschluss zu 
erstellen- sondern der Beteiligungsbericht.
 
Der Beteiligungsbericht wird öffentlich bekannt gemacht und kann von jedermann 
eingesehen werden.

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlagen:
Beteiligungsbericht der Gemeinde Gielow für das Haushaltsjahr 2024

http://192.1.1.6/ai/si010_j.asp?YY=2020&MM=05&DD=14
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1. Vorwort: 

 

Die Gemeinde Gielow ist nach § 73 Abs.3 KV M-V verpflichtet, jährlich einen 

Beteiligungsbericht über alle unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an 

Unternehmen und Einrichtungen zu erstellen  und der Gemeindevertretung sowie der 

Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. 

Der Bericht enthält Angaben über  

 die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, 

 die Beteiligungsverhältnisse, 

 die wirtschaftliche Lage und Entwicklung, 

 die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Stadt, 

 die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie 

 die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaften sein. 

 

Der Beteiligungsbericht ist bis zum 30.09. des Folgejahres zu erstellen.  

Jeder kann Einsicht in den Beteiligungsbericht nehmen. Dies wird öffentlich bekannt 

gemacht.      

 

Gielow, den 18.11.2025 

 

 

 

gez. 

Mirko Soldwisch 

Bürgermeister 

 



 

 

2. Beteiligungen der Gemeinde Gielow 

Die Gemeinde Gielow hält folgende unmittelbare Beteiligungen: 

                  

  
  

Gemeinde Gielow 
   

  

  
  

  
    

  

  
  

  
    

  

  
  

Zweckverbände 
   

  

  
  

  
    

  

              
 

  

    
    

  
 

  

  WasserZweckVerband 
  

Kommunaler Anteilseignerverband    

  Malchin Stavenhagen 
  

Nordost der E.DIS AG     

  
       

  

                  

 

Der WasserZweckVerband Malchin- Stavenhagen obliegt die Trinkwasserversorgung und 

Abwasserentsorgung für die Städte und Gemeinden des Amtes Malchin am Kummerower See 

und des Amtes Stavenhagen. Beim Zweckverband handelt es sich um eine Körperschaft des 

öffentlichen Rechts. Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet der Verbandsmitglieder. 

Der Kommunale Anteilseignerverband Nordost der E.DIS AG hat die Aufgabe, sämtliche 

Beteiligungen seiner Mitglieder, die diese an Unternehmen halten, welche in dem 

Verbandsgebiet die Versorgung mit Strom unternehmen bzw. durchführen, zu übernehmen und 

zu verwalten. Es handelt sich um eine Körperschaft des Öffentlichen Rechts. Das Verbandsgebiet 

umfasst das Gebiet seiner Mitglieder. 

Die Gemeinde Gielow hält keine mittelbaren Beteiligungen. 

Eigenbetriebe oder Anstalten des öffentlichen Rechts der Gemeinde Gielow existieren im 

Berichtsjahr 2024 ebenfalls nicht.  

Zu den kreditähnlichen Rechtsgeschäften gehören die durch die Gemeinde Gielow 

übernommenen Bürgschaften. Sie müssen durch die Untere Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt 

werden. Über die Bürgschaften wurde eine ständige Übersicht geführt. Zum 31.12.2024 hatte 

die Gemeinde Gielow keine Bürgschaften übernommen.  

 

 



 

 

3. Übersicht über die Finanzbeziehungen der Gemeinde Gielow zu den unmittelbaren 

Beteiligungen 

 

Beteiligung Stammein- 
lage/  
Haftungs- 
Kapital (in €)  

Anteil  
der 
Gem. 
(in %) 

Anteil 
der Gem. 
(in €) 

Bilanz- 
summe 
(in €) 

Eigen- 
kapital 
(in €) 

Gewinn- 
abführung 
an gem. 
HH (in €) 

Zuschüsse/ 
Umlagen  
aus gem. 
HH (in €) 

Verlust- 
abdeckung 
(in €) 

WasserZweck 
Verband 
Malchin- 
Stavenhagen 

 
34.623,67 

 
4,6 

 
1.607,50 

 
87.379.863,63 

 
39.159.195,19 
 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Kommunaler 
Anteilseigner- 
verband 

 
25.000,00 

 
0,26 

 
65,83 

 
19.592.390,08 

 
19.582.750,08 

 
10.164,70* 

 
0,00 

 
0,00 

 

* Dividenausschüttung aus 2023 im Haushaltsjahr 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Einzeldarstellung der Zweckverbände 

 

4.1. WasserZweckVerband Malchin  Stavenhagen 

 

WasserZweckVerband Malchin Stavenhagen 

Schultetusstraße 56 

17153 Reuterstadt Stavenhagen 

Telefon: 039954 361-0, Fax: 039954 361-531 

info@wzv-malchin-stavenhagen.de  

http://www.wzv-malchin-stavenhagen.de 

Rechtsform:   Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit 

Satzung:   in der Fassung vom 19. November 2019 

Handelsregister:  Amtsgericht Rostock, HRA 1801 

    Auszug vom 16. Mai 2024; letzte Eintragung am 22. Januar 2020 

Gegenstand:   Der WasserZweckVerband Malchin Stavenhagen übernimmt die  

    ihm übertragenen Aufgaben der Wasserversorgung und Abwasser- 

    beseitigung seiner Verbandsmitglieder. Er ist berechtigt, andere  

    Aufgaben im Rahmen kommunaler Zusammenarbeit aufgrund  

    vertraglicher Vereinbarungen zu übernehmen. Vorschriften über  

    besondere Formen der Zusammenarbeit bleiben unberührt. Der  

    Zweckverband kann zur Aufgabenerfüllung nach Maßgabe der  

    Kommunalverfassung M-V Unternehmen in einer Rechtsform des 

    privaten Rechts errichten, übernehmen oder sich daran beteiligen. 

Der öffentliche Zweck im Sinne der Bestimmungen der §§ 68 ff. KV 

M-V ist gegeben.  

Verbandsmitglieder:  Der Zweckverband hat zum 31.12.2024 insg. 19 Mitglieder. Dies 

    sind:  

    Stadt Malchin, Peenestadt Neukalen, Reuterstadt Stavenhagen,  

    Gemeinde Basedow, Gemeinde Bredenfelde, Gemeinde Briggow, 

    Gemeinde Faulenrost, Gemeinde Gielow, Gemeinde Grammentin, 

    Gemeinde Gülzow, Gemeinde Ivenack, Gemeinde Jürgenstorf,  

    Gemeinde Kittendorf, Gemeinde Knorrendorf, Gemeinde   

mailto:info@wzv-malchin-stavenhagen.de
http://www.wzv-malchin-stavenhagen.de/


    Kummerow, Gemeinde Mölln, Gemeinde Ritzerow, Gemeinde  

    Rosenow, Gemeinde Zettemin 

Organe:   Verbandsvorsteher und Verbandsversammlung 

    Der Verbandsvorsteher ist das verwaltungsleitende Organ und  

    gesetzlicher Vertreter des Zweckverbandes. Seit dem 19.08.2019 

    ist Herr Axel Müller (Bürgermeister der Stadt Malchin) Verbands- 

    vorsteher.  

    1. Stellvertreter des Verbandsvorstehers ist Herr Johannes Krömer  

    (Bürgermeister der Gemeinde Mölln). 

    2. Stellvertreter des Verbandsvorstehers ist Herr Norbert Stettin  

    (Bürgermeister der Gemeinde Rosenow).  

    Weitere Mitglieder des Verbandsvorstandes sind Herr Kurt  

    Reinholz (Bürgermeister der Gemeinde Basedow) und Herr Stefan 

    Guzu (Bürgermeister der Stadt Stavenhagen). 

    Die Verbandsversammlung besteht aus den Bürgermeistern der  

    verbandsangehörigen Städte und Gemeinden. 

Geschäftsführung: Der Geschäftsführer, Herr David Schacht, ist zuständig für den 

Bereich laufender, operativer sowie technischer Geschäftsbetrieb. 

Wirtschaftsprüfer: BRB Revision und Beratung PartG mbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Hamburg, Zweig- NL Rostock 

Anzahl der Mitarbeiter: Im Geschäftsjahr 2024 hatte der WasserZweckVerband im  

    Durchschnitt 26 Angestellte, 29 gewerbliche Mitarbeiter und 2  

    Auszubildende. 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



4.2. Kommunaler Anteilseignerverband Nordost der E.DIS AG Torgelow 

Kommunaler Anteilseignerverband Nordost der E.DIS AG 

c/o Städte- und Gemeindetag M-V 

Bertha-von-Suttner-Straße 5 

19061 Schwerin 

Telefon: (03 85) 30 31 224 

Telefax: (03 85) 30 31 244 

 

Rechtsform:   Zweckverband als Körperschaft des öffentlichen Rechts  

    (ohne Gebietshoheit) 

Satzung:   gültig in der Fassung vom 20. Dezember 2019 

Gegenstand:   Sämtliche Beteiligungen seiner Mitglieder, die diese an   

   Unternehmen halten, welche im Verbandsgebiet die Versorgung  

   mit Strom unternehmen bzw. durchführen, zu übernehmen und zu 

   verwalten.  Der Zweckverband kann sich entsprechend seinen  

   finanziellen Verhältnissen an Gesellschaften, die der Gewinnung  

   erneuerbarer Energie dienen, beteiligen, soweit die Haftung  

   begrenzt ist.  

   Der öffentliche Zweck im Sinne der Bestimmungen der §§ 68 ff. KV 

   M-V ist gegeben. 

Verbandsmitglieder:  Der Zweckverband hat zum 31.12.2024 insg. 239 Mitglieder. 

 

Organe:   Verbandsvorsteher und Verbandsversammlung 

    Der Verbandsvorsteher ist das verwaltungsleitende Organ und  

    gesetzlicher Vertreter des Zweckverbandes. Frau Kerstin Pukallus,  

    Bürgermeisterin der Stadt Torgelow, ist Verbandsvorsteherin.  

    1. Stellvertreter der Verbandsvorsteherin ist Herr Hendrik Sommer  

    (Bürgermeister der Stadt Prenzlau); 2. Stellvertreter ist Herr Dr.  

    Reiner  Stöhring (1. Stellv. Bürgermeister der Gemeinde Feldberger 

    Seenlandschaft. Weitere Mitglieder des Verbandsvorstandes sind 

    Herr André Werner (Bürgermeister der Stadt Jarmen), Herr  

    Andreas Sprick (Bürgermeister der Stadt Röbel) bis zum   

    06.11.2024, Herr Axel Müller (Bürgermeister der Stadt Malchin),  

    Herr Thomas Witkowski (Bürgermeister der Hansestadt Demmin) 

    ab 06.11.2024 sowie Frau Karin Zillmann (Leitende   

    Verwaltungsbeamtin des Amtes Mecklenburgische Schweiz). 



    Die Verbandsversammlung besteht aus den Vertretern der  

   Verbandsgemeinden. Jedes Mitglied hat eine Stimme. 

Geschäftsführung: Die operative Führung des Verbandes obliegt dem Geschäftsführer 

Herrn Klaus- Michael Glaser. 

Wirtschaftsprüfer:  MÖHRLE HAPP LUTHER GmbH  Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

    Schwerin 

Anzahl der Mitarbeiter: eine Teilzeit in persona des Geschäftsführers 
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